
§1 Geltung der Bedingungen 
1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese
gelten somit auch für alle künftige Geschäftsbeziehungen, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder 
Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. 
Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine 
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit 
widersprochen. 
2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und 
dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 
  
  
§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
1) Unsere Angebote sowie Kataloge sind freibleibend und 
unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche 
Bestellungen 
bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen 
oder fernschriftlichen Bestätigung . 
2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige
Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wird. 
3) Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche 
Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu 
geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages 
hinausgehen. 
4) Handelt es sich bei der bestellten Ware um eine 
Sonderanfertigung 
oder Bauabweichung sind Rückgabe und Wandlung 
ausgeschlossen. 
  
  
§ 3 Preise 
1) Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in 
unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab 
Angebots-Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die 
in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich 
der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche 
Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. 
2) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab 
Werk Assling, Verpackung, Porto und sonstige Kosten gehen 
zu Lasten des Käufers. 
3) Für Kleinaufträge unter 50.-- € berechnen wir einen 
Bearbeitungsaufschlag von 6.-- €. 
  
  
§ 4 Liefer- und Leistungszeit 
1) Liefertermine oder –fristen, die verbindlich oder 
unverbindlich 
vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. 
2) Wir können, insbesondere bei größeren Aufträgen, 
Teillieferungen 
in einem für den Kunden zumutbaren Umfang vornehmen. 
3) Fristen und Termine gelten stets als annähernd (also ca), 
sofern nicht im Einzelfall besondere Vereinbarungen 
schriftlich 
getroffen wurden. Im Fall eines Überschreitens des durch 
die Circa-Fristen bzw. -Termine bestimmten Zeitraums ist der 
Kunde nach Ablauf einer uns zu setzenden angemessenen, 
mindestens 30 Arbeitstage betragenden Nachfrist zum 
Rücktritt 
von dem Vertrag berechtigt. Eine Schadensersatzhaftung 
ist ausgeschlossen bzw. gegenüber Nichtkaufleuten auf 
Vorsatz und große Fahrlässigkeit der Organe bzw. 
Erfüllungsgehilfen 
beschränkt. Der Rücktritt hat in jedem Fall mittels 
schriftlicher Erklärung zu erfolgen. Beschränkt sich die 
Überschreitung auf einen Lieferungsteil oder Leistungsteil, 
beschränkt sich auch das Rücktrittsrecht auf den betroffenen 
Teil, wenn durch eine derartige Beschränkung des 
Rücktrittsrechts 
bei objektiver Beurteilung der übrige Vertrag nicht betroffen 
wird. Lieferungen oder Leistungen, die infolge von uns 
nicht zu vertretender Umstände einschließlich von 
Betriebsstörungen, 

  
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich 
sämtlicher 
Saldoforderungen aus Kontokorrent), die uns aus 
jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig 
zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt,
die wir auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben 
werden, 
soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 
20% 
übersteigt. 
2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung 
oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als 
Hersteller, 
jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-) 
Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird 
bereits 
jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an 
der 
einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf 
uns übergeht. Der Käufer verwahrt unser (Mit-) Eigentum 
unentgeltlich. Ware, an der uns (Mit-) Eigentum zusteht, 
wird 
im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. 
3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, 
solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder 
Sicherungsübereignungen 
sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf 
oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, 
unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware 
entstehenden 
Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen 
aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt 
sicherungshalber 
in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen 
ihn widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für 
seine Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese 
Einziehungsermächtigung 
kann nur widerrufen werden, wenn 
der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß 
nachkommt. 
4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, 
insbesondere 
Pfändungen, wird der Käufer auf unser Eigentum 
hinweisen 
und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere 
Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte 
nicht 
in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang 
entstehenden 
gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu 
erstatten, haftet hierfür der Käufer. 
5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – 
insbesondere 
Zahlungsverzug – sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der 
Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu 
verlangen. 
In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der 
Vorbehaltsware 
durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. 
  
  
§ 8 Zahlung 
1) Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere 
Rechnungen 
30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. 
2) Alle Zahlungen erbitten wir auf unsere genannten 
Bankverbindungen. 
3) Überholung- und Regierarbeiten sowie telefonische 
Aufträge ohne schriftliche Bestätigung durch den 
Auftraggeber 
werden per Nachnahme ausgeliefert. 



Streiks, Aussperrungen oder Verkehrs- bzw. sonstigen 
Hindernissen einschließlich der Verzögerung der Belieferung 
mit wesentlichen Materialien unterbleiben oder sich 
verzögern, berechtigen uns, entsprechend später zu liefern 
oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne 
dass dem Kunden deswegen ein Anspruch auf 
Schadenersatz 
zusteht. In den Fällen einer für den Kunden 
unzumutbaren Lieferungsverzögerung ist auch dieser unter 
Ausschluss von Schadensersatzansprüchen zum Rücktritt 
berechtigt. In jedem Fall setzt die Einhaltung von Fristen 
bzw. Terminen die endgültige Klärung sämtlicher technischer 
Einzelheiten und gegebenenfalls die rechtzeitige Beibringung 
der vom Kunden mitzuteilenden Spezifikationen bzw. zu 
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben usw. 
und Schaffung der erforderlichen sonstigen 
Voraussetzungen, 
sowie gegebenenfalls den Eingang der vertraglich 
vereinbarten 
Anzahlung voraus. 
4) Die Einhaltung unserer Liefer- und 
Leistungsverpflichtungen 
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. 
5) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so sind wir 
berechtigt, Ersatz des uns entstehenden Schadens zu 
verlangen; 
mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der 
zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs 
auf den Käufer über. 
  
  
  
§ 5 Gefahrübergang 
1) Die Ware wird in jedem Fall auf Gefahr des Kunden 
geliefert 
bzw. versandt. Versandweg und –mittel sind, wenn nicht 
anders vereinbart, unserer Wahl überlassen. 
2) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung 
an die den Transport ausführende Person übergeben worden
ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. 
3) Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die 
der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der 
Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über. 
4) Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie 
unwesentliche 
Mängel aufweisen, vom Kunden - unbeschadet seiner 
Rechte nach § 7 - entgegenzunehmen. 
  
  
§ 6 Gewährleistung 
1) Wir gewährleisten, dass die Produkte frei von 
Fabrikations- 
und Materialmängeln sind. Die Gewährleistungsfrist 
beträgt 2 Jahre für Nichtkaufleute, 1 Jahr für Kaufleute und 
beginnt mit dem Lieferdatum. 
2) Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen 
nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, 
Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, 
die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt 
jede Gewährleistung, wenn der Käufer eine entsprechende 
substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände 
den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. 
3) Der Käufer muss uns Mängel unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des 
Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei 
sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt 
werden 
können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung 
schriftlich mitzuteilen. 
4) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache 
vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung 
oder zur Ersatzlieferung berechtigt und verpflichtet. 
5) Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit
oder nicht in der Lage, verzögert sich diese insbesondere 
über angemessene Fristen hinaus, oder schlägt in sonstiger 
Weise die Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der 

4) Für Sonderanfertigungen sind 50 % des Auftragswertes 
vorauszuzahlen, Rest rein netto bei Lieferung. 
5) Bei Auslandsaufträgen ist ein unwiderrufliches, 
bestätigtes Akkreditiv zu 
eröffnen, zahlbar in München oder Vorauskasse zu leisten.
6) Wir sind berechtigt, trotz anders lautender 
Bestimmungen 
des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere 
Schulden 
anzurechnen, und den Käufer über die Art der erfolgten 
Verrechnung zu informieren. Sind bereits Kosten und 
Zinsen 
entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst 
auf 
die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die 
Hauptleistung anzurechnen. 
7) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über 
den 
Betrag verfügen können. Im Falle von Schecks gilt die 
Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. 
8) Wenn uns Umstände bekannt werden, die die 
Kreditwürdigkeit 
des Käufers in Frage stellen, insbesondere ein 
Scheck nicht einlöst wird oder der Käufer seine Zahlungen 
einstellt, oder wenn uns andere Umstände bekannt 
werden, 
die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so 
sind 
wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, 
auch 
wenn wir Schecks angenommen haben. Wir sind in 
diesem 
Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistung 
zu verlangen. 
9) Ab Fälligkeit unserer Rechnungen können wir von 
Kaufleuten 
aus unseren offenen Forderungen Fälligkeitszinsen 
von 5 % p.a. über dem jeweils gültigen Bundesbank-
Diskontsatz 
verlangen. Die gleiche Verzinsung können wir von unseren
nichtkaufmännischen Kunden ab Zahlungsverzug 
verlangen. 
Dem Kunden und uns bleibt vorbehalten, im Einzelfall 
einen niedrigeren, bzw. einen höheren Verzugsschaden 
nachzuweisen. Daneben können wir nach Verzugseintritt 
für 
jede Zahlungserinnerung und Mahnung 3.-- € berechnen. 
10) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder 
Minderung, auch wenn Mängelrügen oder 
Gegenansprüche 
geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die 
Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. 
Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen 
Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis 
berechtigt. 
  
  
  
§ 9 Haftungsbeschränkung 
Schadensersatzansprüche aus positiver 
Forderungsverletzung 
und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen uns 
als auch gegen unsere Erfüllungs- bzw. 
Verrichtungsgehilfen 
ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges 
Handeln vorliegt. Dies gilt auch für 
Schadensersatzansprüche 
wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, 
als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden 
verlangt wird, es sei denn, die Haftung beruht auf 
einer Zusicherung, die den Käufer gegen das Risiko von 
solchen Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den 
bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt. In 



Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Wandlung 
(Rückgängigmachung 
des Vertrages) oder eine entsprechende Herabsetzung 
des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen. 
6) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind 
weitergehende 
Ansprüche des Kunden, gleich aus welchen 
Rechtsgründen, ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht 
für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst 
entstanden 
sind. Insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn 
oder sonstige Vermögensschäden des Kunden. 
  
  
  
  
  
  

jedem 
Fall bleiben unberührt unsere Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz 
und sonstige Ansprüche aus Produzentenhaftung. 
  
  
  
§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, 
Teilnichtigkeit 
1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt 
das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
2)Soweit der Käufer Vollkaufmann i. S. des 
Handelsgesetzbuchs, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich- 
rechtliches Sondervermögen ist, ist München 
ausschließlich 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. 
3) Sollte eine Bestimmung in diesen 
Geschäftsbedingungen 
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen 
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit 
aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen 
nicht berührt. 
  
Stand: 01.04 
  



 


